


Stadtgemeinde Zell am See
Bauverwaltung
Brucker Bundesstraße 2
5700 Zell am See

Ansuchen um Teilabänderung des Flächenwidmungsplanes
gemäß § 44 ROG 2009





	Name des Grundeigentümers
[bookmark: Text1](Vor- und Zuname bzw. Bezeichnung der juristischen Person)
     
     
     

	Anschrift:
(Adresse, PLZ, Ort, Land)
     
     
     

	Telefonnummer:      

	E-Mail-Adresse:      



	Beantragte Widmung:
     
     
     
     

	Beantragte Umwidmungsfläche: 
(Grundstücksnummer, Einlagezahl, Katastralgemeinde, Adresse)
     
     
     



Die Aufschließungskriterien sind wie folgt gegeben:
	Verkehrserschließung:
     

	Trinkwasserversorgung:
     

	Abwasserbeseitigung:      
Fäkalwässer:      
Niederschlagswässer:      

	Energieversorgung:
     

	Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass die Gemeindevertretung der Stadtgemeinde Zell am See erst nach Vorliegen sämtlicher Unterlagen entscheiden kann.





     ,      
………………………………………….. 	……………………………………………………………..
Ort, Datum 	Unterschrift des Grundeigentümers


[bookmark: _Hlk204760881]Für das Ansuchen um Teilabänderung des Flächenwidmungsplanes gemäß § 44 ROG 2009 sind folgende Unterlagen vorzulegen:

· Nachweis des Eigentums (Grundbuchsauszug) an dem vom Ansuchen betroffenen Grundstück bzw. eines für dessen grundbücherliche Einverleibung geeigneten Rechtstitels

· Planliche Darstellung (M 1:500) der umzuwidmenden Grundstücksfläche mit Einzeichnung der für Ihre Aufschließung erforderlichen Verkehrsflächen. Der Lageplan ist auf Grundlage eines Geometeraufnahmeplanes (nicht älter als 1 Jahr) mit Höhenangaben über das natürliche Gelände (Höhepunkte, Schichtenlinien) und der Umgebung, sowie der benachbarten Objekte zu erstellen. Aus diesem Plan müssen überdies die Lage des Grundstückes zur Nordrichtung, seine Größe und die seine Größe und die Hauptversorgungseinrichtungen (Energie-, Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen samt Sicherheitsabständen) ersichtlich sein. 	
Der Lageplan ist in Papierform sowie als PDF und DWG zu übermitteln.

· Unterlagen darüber, dass die Aufschließung des betreffenden Grundstückes durch Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Energieversorgung sowie durch einen funktionsgerechten Anschluss an die bestehenden Verkehrsflächen sichergestellt ist bzw. möglich ist.

· Nachweis über die Zufahrt (bei öffentlichen Privatstraßen ist eine Öffentlichkeitswidmung vorzulegen).

· Unterlagen über die Bodenbeschaffenheit der Grundfläche (Bauplatzeignung, Sickerfähigkeit, etc.).



Über Verlangen der Gemeinde und/oder der Raumordnungsbehörde können im Einzelfall noch weitere Unterlagen verlangt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Behandlung durch den Ausschuss für Bau, Raumplanung und Umwelt und der Gemeindevertretung erst dann erfolgen kann, wenn alle erforderlichen Unterlagen vollständig vorliegen.
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